
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefer- und Zahlungsbedingungen 
Finke Leichtmetallguss GmbH 
 

Die nachstehenden Bedingungen gelten für jeden Auftrag. 
Andere Bedingungen sind für uns nur bindend, wenn wir sie 
schriftlich anerkannt haben. 
 
1. Preisangebot 
 
Die Preisangebote werden in Euro abgegeben. 
 
2. Zahlungsbedingungen 
 
Die Rechnung wird unter dem Tage des Abgangs der Ware bzw. 
der Teillieferung ausgestellt. 
Liegt bei Fertigstellung oder nach Eintreten der Abnahme-
verpflichtung keine Versandverfügung des Auftraggebers vor 
oder wird die Ware bei dem Lieferanten eingelagert, so wird die 
Rechnung unter dem Datum der Fertigstellung der Ware 
ausgefertigt. Die Zahlungsfristen laufen vom Rechnungsdatum 
ab. Die Zahlung durch Wechsel unterliegt vorheriger 
Vereinbarung. 
Dem Auftraggeber steht wegen etwaiger eigener Ansprüche, 
gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, ein Zurückbehaltungs- 
oder Aufrechnungsrecht nicht zu. 
Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 2% über 
dem jeweiligen Bankdiskont zu vergüten. Die Geltendmachung 
weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen. 
Bei Banküberweisungen und Schecks gilt der Tag an dem die 
Gutschriftsanzeige bei uns eingeht als Zahlungseingang. Wird 
eine wesentliche Verschlechterung in den 
Vermögensverhältnissen des Auftraggebers bekannt oder gerät er 
mit einer Zahlung in Verzug, so steht uns das Recht zu, sofortige 
Zahlung aller offenen - auch der noch nicht fälligen - 
Rechnungen zu verlangen. Desgleichen haben wir das Recht, die 
Weiterarbeit an den laufenden Aufträgen des Auftraggebers 
einzustellen. Soweit die vorstehenden Zahlungsbedingungen 
zugunsten des Auftraggebers abgeändert werden, hat dieser die 
gesamten Kredit- und sonstigen Kosten zu tragen. 
 
3. Eigentumsvorbehalt 
 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des 
vereinbarten Preises oder bis zur Einlösung der dafür gegebenen 
Schecks oder Wechsel unser Eigentum. Sie darf vor voller 
Bezahlung oder Einlösung der dafür hingegebenen Wechsel oder 
Schecks ohne Zustimmung durch uns weder verpfändet noch zur 
Sicherstellung übereignet werden. Zum Weiterverkauf der 
Vorbehaltsware ist der Auftraggeber nur mit der Maßgabe 
berechtigt und ermächtigt, dass die Kaufpreisforderung aus dem 
Weiterverkauf auf uns übergeht. 
 
4. Lieferungen 
 
gelten ab Lieferwerk, soweit nichts anderes vereinbart ist. Der 
Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. 
Sofern der Auftraggeber keine besondere Weisung erteilt, 
übernehmen wir keine Verbindlichkeit für billigsten oder 
schnellsten Versand. Transportversicherungen werden von uns 
nur auf ausdrückliche Anweisungen und Kosten des 
Auftraggebers vorgenommen. 
 
5. Lieferzeit 
 
Sind keine Liefertermine vereinbart, wohl aber eine nach 
bestimmten Zeiträumen bemessene Lieferzeit, so beginnt diese 
mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung; sie endet 
mit dem Tage, an dem die Ware das Lieferwerk verlässt oder 
wegen Versandunmöglichkeit eingelagert wird. 

 
 
 
 
 

Verlangt der Auftraggeber Änderungen des Auftrages, welche die 
Anfertigungsdauer beeinflussen, so beginnt eine neue Lieferzeit und 
zwar erst mit Bestätigung der Änderungen. 
Für Überschreitung der Lieferzeit ist der Lieferant nicht verant-
wortlich, falls diese durch Umstände, welche der Lieferant nicht zu 
vertreten hat, verursacht wird. Betriebsstörungen – sowohl im 
eigenen Betrieb, wie in fremden, von denen die Herstellung und der 
Transport abhängig sind – verursacht durch Krieg, Streik, 
Aussperrung, Aufruhr, Energieträgermangel, Versagen der 
Verkehrsmittel, Arbeitseinschränkung sowie alle sonstigen Fälle 
höherer Gewalt, befreien von der Einhaltung der vereinbarten 
Lieferzeiten und Preise. Eine hierdurch herbeigeführte 
Überschreitung der Lieferzeit und des Preises berechtigt den 
Auftraggeber nicht vom Auftrag zurückzutreten oder den 
Lieferanten für etwa entstandene Schäden verantwortlich zu 
machen. 
 
6. Lieferverzug 
 
Bei Lieferverzug durch uns ist der Auftraggeber in jedem Falle erst 
nach Stellung einer angemessenen Nachfrist zur Ausübung der ihm 
gesetzlich zustehenden Rechte berechtigt. Ersatz entgangenen 
Gewinns kann er nicht verlangen. 
 
7. Abnahmeverzug 
 
Kommt der Auftraggeber mit der Abnahme in Verzug, so stehen 
uns die Rechte aus § 326 BGB zu. Stattdessen steht uns aber auch 
das Recht zu, vom Vertrag nur teilweise zurückzutreten und 
hinsichtlich des anderen Teiles Schadenersatz zu verlangen. Nimmt 
der Auftraggeber die Lieferung innerhalb angemessener Frist nach 
Fertigstellungsanzeige bzw. bei avisiertem Versand nicht prompt 
ab, oder ist ein Versand infolge von Umständen, die wir nicht zu 
vertreten haben, längere Zeit unmöglich, dann sind wir berechtigt, 
die Lieferung für Rechnung und Gefahr des Auftraggebers ent-
weder selbst auf Lager zu nehmen oder bei einem Spediteur 
einzulagern. 
 
8. Beanstandungen, Mängelrügen 
 
Der Besteller hat die Ware unverzüglich zu untersuchen und 
etwaige Mängel spätestens 14 Tage nach Eingang am Be-
stimmungsort schriftlich zu rügen. 
Verdeckte Mängel sind unverzüglich spätestens 7 Tage nach 
Feststellung des Fehlers zu rügen. 
Uns ist Gelegenheit zu geben, die gerügten Mängel an Ort und 
Stelle zu prüfen. Ohne unsere Zustimmung darf bei Verlust des 
Gewährleistungsanspruches an den bemängelten Waren nichts 
geändert werden. 
Bei nachweisbaren Material- oder Ausführungsfehlern können wir 
nach unserer Wahl den Mangel kostenlos beseitigen oder gegen 
Rücklieferung von Ware und Bearbeitungsabfall entweder 
kostenfrei ab Werk Ersatz leisten oder den berechneten Wert des 
zurückgesandten Materials gutschreiben. Weitergehende 
Ansprüche, insbesondere auf Wandlung, Minderung oder 
Schadenersatz sind ausgeschlossen. 
 
9. Mündliche Abmachungen 
 
bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit schriftlicher Bestätigung. 
 
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
Für alle aus dem Vertrag entstehenden Ansprüche und Rechts-
streitigkeiten einschließlich Wechsel- und Urkundenprozesse ist der 
Sitz Zittau. 
 

Stand: 2011-09 

 

 


